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Aktenzeichen:

(bei Antwort bitte angeben) 

████████████

███████

███████████████

████████████

█████

@polizei.nrw.de 

Dienstgebäude: 

Westerholter Weg 27 

45657 Recklinghausen 

Telefon    02361 55-0 

Telefax    02361 55-1019 

poststelle.recklinghausen 

@polizei.nrw.de 

www.polizei.nrw.de/

recklinghausen 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Linien: 224, 239, 249, NE 1, 

NE 2 

Haltestelle: Steintor 

Zahlungen an : 

Landeshauptkasse  

Nordrhein-Westfalen 

IBAN: 

DE27 3005 0000 0004 0047 19

BIC: WELADEDD 

Herr  

██ ████ 

E-Mail: 

█████████████████████████

Anfrage nach dem IFG NRW 
Stellungnahme des Polizeipräsidiums Recklinghausen 

Ihre Anfrage nach dem IFG NRW vom 14.11.2019 

Sehr geehrter Herr ████, 

in  Ihrer  Anfrage  nach  dem  IFG  NRW  vom  14.11.2019  baten  Sie  das 

Polizeipräsidium  Recklinghausen  um  Auskunft  zur  Lage,  Einschätzung 

und  Ausdehnung  von  „Gefährlichen  Orten“  nach  dem  §12  Abs.  1  Nr.  2 

PolG   NRW   im   Stadtgebiet   Herten.   Ferner   baten   Sie   um    die 

Übersendung der dazugehörigen Dienstanweisung. 

Das PP Recklinghausen nimmt zu Ihrer Anfrage wie folgt Stellung: 

Gemäß § 12 Abs.1 Nr.2 PolG NRW sind die von Ihnen a ngesprochenen 

„Gefährlichen Orte“ Orte, bei dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 

dass  

-    dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutun g verabreden, 

vorbereiten oder verüben 

-    sich   dort   Personen   treffen,   die   gegen   aufenthaltsrechtliche 

Strafvorschriften verstoßen  

-    sich dort gesuchte Straftäter verbergen. 

Im   Stadtgebiet   Herten   gibt   es   keinen   Ort,   der   dieser   Definition 

entspricht. 

Ich  bitte  Sie  um  Verständnis  dafür,  dass  ich  Ihrer Bitte,  Ihnen  eine 

Dienstanweisung  zu  übersenden,  nicht  nachkommen  kann.  Sämtliche 

Ermächtigungsgrundlagen für Polizeivollzugsbeamte hinsichtlich 
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„Gefährlicher  Orte“  ergeben  sich  aus  dem  PolG  NRW, so  dass  eine 

Dienstanweisung  für  Polizeivollzugsbeamte  in  diesem  Zusammenhang 

nicht vorliegt. 

Mit freundlichen Grüßen, 

i.A., 

█████████


